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24. Gebiet Pharmakologie 
 
Definition: 
Das Gebiet Pharmakologie umfasst die Erforschung von 
Arzneimittelwirkungen, Entwicklung und Anwendung von 
Arzneimitteln, die Erforschung der Wirkung von Fremd-
stoffen im Tierexperiment und am Menschen, die Bewer-
tung des therapeutischen Nutzens, der Erkennung von 
Nebenwirkungen sowie die Beratung und Unterstützung 
der in der Vorsorge und Krankenbehandlung Tätigen bei 
der Anwendung substanzbasierter therapeutischer und di-
agnostischer Maßnahmen. 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Pharmakologie ist die 
Erlangung von Facharztkompetenzen 24.1 und 24.2 nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte. 
 
 

Basisweiterbildung für die Facharztkompetenzen 
24.1 und 24.2 

 
Weiterbildungszeit: 
24 Monate Basisweiterbildung bei einem Weiterbildungs-
befugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 1, davon 
- 12 Monate in den Gebieten der unmittelbaren Patien-

tenversorgung, die auch während der spezialisierten 
Facharztweiterbildung abgeleistet werden können. 1 2 

 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den pharmakologischen, toxikologischen, klini-
schen und experimentellen Grundlagen bei der 
Erforschung, Entwicklung und Anwendung von 
Arzneimitteln 

- der Erkennung unerwünschter Arzneimittelwirkun-
gen einschließlich dem Arzneimittelrecht und dem 
Meldesystem 

- der Risikobewertung einschließlich Risikomanage-
ment und -kommunikation bei der Verwendung 
von Wirk- und Schadstoffen 

- der Beratung und Unterstützung der in der Vor-
sorge und Behandlung tätigen Ärzte in Fragen der 
therapeutischen und diagnostischen Anwendung 
von Arzneimitteln und der klinischen Toxikologie 

- der Biometrie / Biomathematik, Arzneimittel-Epide-
miologie und -Anwendungsforschung 

- der Pharmako- und Toxikokinetik sowie -dynamik 
relevanter Wirk- und Schadstoffe 

- den Grundlagen der biochemischen, chemischen, 
immunologischen, mikrobiologischen, molekular-
biologischen, physikalischen und physiologischen 
Arbeits- und Nachweismethoden 

- den Grundlagen der tierexperimentellen For-
schungstechnik zur Wirkungsanalyse von Arznei-
mitteln und Giften einschließlich der tierexperi-
mentellen Erzeugung von Krankheitszuständen 
zur Wirkungsanalyse von Arzneimitteln und für die 
Prüfung von Arzneimitteln 

- der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle 
und Vergiftungen einschließlich lebensrettender 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Vitalfunkti-
onen und Wiederbelebung 

 

   
1 9. Änderung der WBO in Kraft ab 02.09.09 
2 13. Änderung der WBO 


